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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

43/01 Wehrrecht allgemein

49/02 Staatsbürgerschaft Staatenlosigkeit

Norm

B-VG Art9a Abs3;

Übk Mehrfache Staatsangehörigkeit Verminderung Militärdienstpflicht;

WehrG 1990 §15 Abs1;

WehrG 1990 §16;

WehrG 1990 §35 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 95/11/0255 E 22. August 1995 RS 1

Stammrechtssatz

Selbst wenn der Wehrp ichtige bereits im Ausland Präsenzdienst geleistet hätte, wäre er aufgrund seiner

österreichischen Staatsbürgerschaft zur Leistung des Präsenzdienstes (auch) im Bundesheer verp ichtet, sofern dem

nicht das Internationale Abkommen zur Verhinderung von Fällen mehrfacher Staatsangehörigkeit und über die

Militärp icht in Fällen mehrfacher Staatsangehörigkeit, BGBl 1975/471, entgegensteht. (hier: österreichisch-

schweizerischer Doppelstaatsbürger)
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